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Moderner Kleinkrieg gegen

irreguldre Krafte

Der Begriff des «Krieges» steht in einem besonderen Fokus.

Der Wesenskern soldatischen Dienens, das Geben und Nehmen
von Leben, ist in weiten Teilen der Offentlichkeit, der Politik

und zum Teil auch im Militdr in den Hintergrund getreten. Die Tat-
sache, dass heute gewaltsamen Bedrohungen nicht mehr allein
territorial begegnet werden kann, findet sich im 6ffentlichen
Bewusstsein nicht wieder. Der Gebrauch des Begriffs «Krieg»
mit Hinweis auf das Erleben und die subjektiven Befindlichkeiten
der Soldaten wird allerdings zunehmend gefordert.

Dirk Freudenberg

Eine die wissenschaftlichen Disziplinen
tibergreifende, verbindliche Definition des
Begriffs Krieg existiert tatsichlich nichg
allgemein versteht man darunter die ge-
waltsame Austragung von Streitigkeiten
zwischen Staaten oder Staatengruppen.
Das Wort «Kriegy hatte bis zum Ausgang
des Mittelalters keine spezielle Bedeutung;
es stand fiir Streit, Konflikt, Meinungs-
verschiedenheit, Gegensitze, die ebenso
durch einen Prozess vor Gericht wie mit
Waffen ausgetragen werden.! Das mittel-
hochdeutsche Wort «kriec», welches auch
fir «Anstrengung, Beharrlichkeit, Hart-
nickigkeit»? steht, hat dann auch erst im
Laufe des 14. Jahrhunderts die Bedeutung
angenommen, welche dem lateinischen
Begriff «bellum» entspricht, und es stan-
den bis in die frithe Neuzeit hinein fiir den
Begriff «Krieg» noch andere Bezeichnun-
gen zur Verfiigung: vor allem das alte
«curliuge», das spiter von «Kriegy vollig
aus dem deutschen Wortschatz verdringt
worden ist und sich als «oorlogyr nur
noch im Niederldndischen gehalten hat.?
Grundlegend fiir den mittelalterlichen
Kriegsbegriff war die Zuordnung von
Krieg und Recht* In seiner urspriingli-
chen Bedeutung umfasste der Begriff
Krieg somit lediglich den Rechtsstreit, der
erst im Rahmen des Hoch- und Spitmit-
telalters hin zum «gewalttitigen Rechts-
streit» verdndert wurde; das Rechtssystem
des Mittelalters kannte den Begriff der
«Fehde», jenes Privatkrieges, der zwischen
Herrscherhdusern oder Adelsgeschlech-
tern als zuldssiges Rechtsmittel an die Ein-
haltung bestimmter Formen gebunden
war.” Die Fehde war mitten im staatlichen
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Friedenszustand méglich und die Schei-
dung von Krieg und Frieden war keines-
wegs selbstverstindlich, sondern musste
erst mithsam errungen werden.® Eine Un-
terscheidung zwischen Krieg und Fehde
als der eines Kampfes zwischen souveri-
nen Staaten in der Vélkerrechtsgemein-
schaft und der Fehde als innerstaatliche
Auseinandersetzung ldsst sich tatsichlich
nicht durchfiihren, weil es im Mittelalter

Der Saubannerzug als Beispiel irreguldrer
Truppen in der Schweiz.
Berner Chronik, S. 881

keine souveridnen Staaten und keine Vsl
kerrechtsgemeinschaft im neuzeitlichen
Sinne gab.” Das Fehderecht hatte aller-
dings nachhaltige Wirkung auf die Ent-
wicklung des Kriegsrechts.® Spiter dann
hatte die Rechtfertigung des Krieges tiber
staatliche Interessen zu laufen; der Krieg
wurde dahingehend limitiert, dass nur
Staaten ihn fithren konnten.” Somit war
der «Biirgerkriegy als rechtmissige krie-
gerische Auseinandersetzung liquidiert.”
Mit der Ausbildung des souverinen Terri-
torialstaates und in seiner Folge des als Ge-
meinschaft souveriner Nationen begriffe-

nen Staatensystems galt eine bewaffnete
Auseinandersetzung nur dann als Krieg,
wenn geschlossene Gruppen bewaffneter
Streitkrifte daran beteiligt waren und es
sich zumindest bei einer dieser Gruppen
um eine reguldre Armee oder sonstige Re-
gierungstruppen handelte; wenn sich die
Titigkeit dieser Gruppen in organisierter,
zentral gelenkter Form entfaltete und
wenn diese Titigkeit nicht aus gelegent-
lichen, spontanen Zusammenstdssen be-
stand, sondern iiber einen lingeren Zeit-
raum unter regelmissiger, strategischer
Leitung anhielt.” Die Hegung des Krieges
war somit auch kein Ergebnis einer be-
stimmten intellektuellen Einstellung oder
einer weisen Einsicht, sondern nur der
Wirkung objektiver sozialpolitischer Fak-
toren.”? Insofern war seit dem 17. Jahr-
hundert der zwischenstaatliche Krieg in
Europa die vorherrschende Erscheinungs-
form." Krieg bedeutete das zeitweise Aus-
serkraftsetzen (die Suspendierung) des
Friedensvélkerrechts, welches den Nor-
malzustand zwischen den Staaten regelt,
und an seine Stelle tritt das Kriegsrecht,
das die Anwendung militdrischer Gewalt
in zeitliche, riumliche sowie persdnliche
Schranken weist und die Mittel der Krieg-
fithrung regelt.” Der Krieg stellt somit ei-
nen Ausnahmezustand des Vélkerrechts
dar, der den Zustand des Friedens auf-
hebt.”” Der Begriff «Kriegy ist demnach als
Ordnungsbegriff der Auseinandersetzung
zwischen Staaten vorbehalten.

Das Problem der Einordnung

Aus dieser Ordnung hat das neuzeit-
liche Kriegsvélkerrecht den nichtstaatlich
legitimierten Kdmpfer, den Guerillero,



den Partisanen, den Freischirler und den
Terroristen bewusst herausgehalten und
erst das humanitire Vélkerrecht hat unter
dem Eindruck der tatsichlichen oder ver-
meidlichen Aufstinde, Befreiungs- und
Entkolonialisierungskimpfe nach dem
Zweiten Weltkrieg begonnen, die irreguli-
ren Akteursformen bedingt unter seinen
Schutz zu stellen und somit zu privilegie-
ren. Fiir die irreguliren Erscheinungen
gibt es demnach also auch verschiedene
Bezeichnungen. Diese sind oftmals ge-
prigt durch bestimmte Perspektiven auf
die Phinomene und Akteure und haben
nicht selten wertende Bedeutung. Eindeu-
tige Abgrenzungen zwischen den Begrif-
fen lassen sich ebenfalls schwierig heraus-
arbeiten. Bisherige Betrachtungen haben
sich mit dem Problemfeld vornehmlich
von einem bestimmten Standpunkt aus
einer bestimmten Perspektive, fokussiert
auf einen bestimmten Gesichtspunkt, mit
einer besonderen historischen Fragestel-
lung oder auf einer bestimmten Ebene des
Gegenstandes, beschiftigt und oftmals die
Ganzheitlichkeit der Erscheinungen mit
ihren vielfiltigen Interdependenzen ausser
Acht gelassen.

Ein Losungsansatz

Dennoch haben sich bestimmte Merk-
male als bestindig herausgestellt, die es
rechtfertigen, fiir die Akteure cinen ein-
heitlichen Begriff festzulegen. Der Be-
griff des «Irreguldren» soll hier gewihlt
werden, weil unter ihm zwar bestimmte
Merkmale zu subsumieren sind, die sein
Wesen ausmachen, er aber gleichzeitig
die Regellosigkeit des Phinomens wider-
spiegelt, ohne zwingend diskriminierend
zu sein. Auch die Kampfform, in der sich
«regulire» und «irreguldre» Krifte be-
gegnen, verlangt nach einer einheitlichen
Bezeichnung. Der Begriff «Kleinkriegy
erscheint hier der praktikabelste zu sein.
Allerdings ist es angebracht, dem Begriff
des «Kleinkrieges» den Terminus «mo-
dern» hinzuzufiigen, da dem Kleinkrieg
der Vergangenheit etwas Urspriingliches
und Zufilliges anhaftete und der «mo-
derne» Kleinkrieg zu einem von den
Machtgruppen geférderten und geplan-
ten Mittel der Subversion und Einfluss-
nahme und damit echte «Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln» geworden
ist.” Werner Hahlweg' hatte diesen Be-
griff bereits in den sechziger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts vor dem Hin-
tergrund des Ost-West-Konfliktes und
Stellvertreterkriegen in der Dritten Welt

in die wehrwissenschaftlichen Debatten
eingefiihrt, ohne damals seine Typologie
abschliessend bestimmen zu kénnen.
Friedrich August von der Heydte hatte
den Begriff des modernen Kleinkriegs
dann aufgenommen und versucht, ihn
als wehrpolitisches und militdrisches
Phinomen zugleich zu deuten: «... als
strategisches Modell einer totalen, die
Gesamtheit von Volk und Staat erfassen-
den, mit allen méglichen Mitteln gefiihr-
ten, lange Zeit andauernden gewaltsa-
men Auseinandersetzung, die zunichst

Kdmpfer aus Afrika. RAIDS Nr 280, 2009, S.60

von geringer militdrischer Intensitit ist,
der jedoch die Tendenz zu allmihlicher
Steigerung eignet. In diesem Kampf ob-
siegt der Streitteil, dem es gelingt, seinen
Gegner im Verlauf des Kampfes mit der
Zeit psychologisch und riumlich so zu
isolieren und moralisch so zu zermiirben,
dass er alle ihm gestellten Bedingungen
annimmt.»'® Wenngleich die konfron-
tativen Rahmenbedingungen des Kalten
Krieges entfallen sind, sehen sich vor
allem die modernen westlichen Demo-
kratien irreguldr und global agierenden,
nichtstaatlichen Akteuren gegeniiber,
welche bereit sind, alle verfiigbaren Mit-
tel zur Erreichung ihrer Ziele — ein-
schliesslich medialer Propaganda —einzu-
setzen. Wichtig ist es hier festzustellen,
dass der irregulire Kampf auf einen poli-
tischen Zweck — im Clausewitzschen Sin-
ne — gerichtet ist. Mithin ist der irregul-
re Kampf im modernen Kleinkrieg die
Suche nach Méglichkeiten — unter Ein-
schluss gewaltsamer Mittel — die Uberle-
genheit des Gegeniibers zu unterlaufen,
um langfristig die eigene Uberlegenheit
auf allen Ebenen herzustellen. Der Be-
griff des modernen Kleinkrieges konnte
also geeignet sein, die aktuellen Phino-
mene unterhalb der Kriegsschwelle zu
bezeichnen, welche den irreguliren nicht
in rechtlich und moralisch unzulissiger
Weise privilegiert oder diskriminiert und
dennoch die Dinge, um die es geht, beim
Namen nennt. |

Hohere Kaderausbildung

—

Otto Brunner, Land und Herrschaft, Grundfragen
der territorialen Verfassungsgeschichte Osterreichs
im Mittelalter, 5. Aufl., Wien 1965, S. 39
2 Gerhard Kébler, Etymologisches Rechtsworter-
buch, Tiibingen 1995, S. 238
3 Wilhelm Janssen, Krieg, in: Otto Brunner, Werner
Conze, Reinhard Kosellek (Hrsg.), Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache Deutschlands, Bd. 3, Stuttgart
2004, S. 567 f.
4 Wilhelm Janssen, Krieg, in: Otto Brunner, Werner
Conze, Reinhard Kosellek (Hrsg.), Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache Deutschlands, Bd. 3, Stuttgart
2004, S. 567 ff.; 568
Christian Stadler, Andreas Stubka, Vom Wesen und
Wert des Militirischen iiberhaupt. Militirwissen-
schaftim Zeichen der Polemologie, in: OMZ 2000,
S.699 ;701
6 Robert Bossard, Die Gesetze von Politik und Krieg,
Bern, Stuttgart 1990, S. 411
7 Otto Brunner, Land und Herrschaft, Grundfragen
der territorialen Verfassungsgeschichte Osterreichs
im Mittelalter, 5. Aufl., Wien 1965, S. 39
8 Jiirg H. Schmid, Die vélkerrechtliche Stellung der
Partisanen im Kiriege unter besonderer Beriick-
sichtigung des persdnlichen Geltungsbereiches der
Genfer Konventionen zum Schutze der Kriegsopfer
vom 12. August 1949, Ziirich 1956, S. 5
9 Jiirgen Kaube, Gewalt als Manifestation, Schrecken
ohne Botschaft, in: FAZ vom 18.09.2001, S. 57
10 vgl. Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Val-
kerrecht des Jus Publicum Europaeum, 4. Aufl.,
Berlin 1997, S. 122
Reinhard Meyers, Krieg und Frieden — Zur Ent-
wicklung von Konflikt und Kooperationsformen
im 20. Jahrhundert, in: Wichard Woyke (Hrsg.),
Krieg und Frieden. Privention, Krisenmanage-
ment, Friedensstrategien, Schwalbach / Ts. 2003,
S.91f; 15
12 Panajotis Kondylis, Theorie des Krieges. Clau-
sewitz — Marx — Engels — Lenin, Stuttgart 1988,
S. 145
13 Martin van Creveld, Brave New World, in: OMZ
2003, S. 275 ;277
14 Dieter Blumenwitz, Vom Krieg zum internationa-
len bewattneten Konflikt, in: Heinrich Oberreu-
ter, Armin A. Steinkamm, Hanns-Frank Seller
(Hisg.), Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Perspek-
tiven zur neuen internationalen Staatenordnung.
Festschrift fiir Professor Dr. Jiirgen Schwarz, 1.
Aufl., Baden-Baden 2004, S. 155 f£; 156
15 Friedrich Freiherr von der Heydte, Vélkerrecht,
Ein Lehrbuch, Bd. 2, Kéln, Berlin 1960, S. 123
16 Karl Johanny, Der Tatbestand des Kriegsverbre-
chens und Moderner Kleinkrieg unter Beriick-
sichtigung der Legitimitiit der Teilnehmer, Disser-
tation, Wiirzburg 1966, S. 10
17 Werner Hahlweg, Typologie des modernen Klein-
krieges, Wiesbaden 1967
18 Friedrich August Freiherr von der Heydte, Der
moderne Kleinkrieg als wehrpolitisches und mi-
litirisches Phinomen, 1. Aufl., Wiirzburg 1972,
8. 262

wn

1

—

S Freudenberg Dirk
L § Dr/MA.
& o] Dozent SiPo BBK-AKNZ
D-53507 Dernau

ASMZ 11/2009 23



	Moderner Kleinkrieg gegen irreguläre Kräfte

